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Risiken abzuwenden. Es sind jedoch 
nicht nur zivilrechtliche Aspekte zu 
berücksichtigen, sondern auch steu-
erliche, vor allem dann, wenn man mit 
Darlehen die Liquiditätsengpässe zu 
überbrücken versucht. Schliesslich 
ist den Organen einer Gesellschaft 
geraten, unbezahlte Sozialversiche-
rungsbeiträge und Steuern stets zu 
überwachen, da die entsprechenden 
Behörden ansonsten die Rechnung 
privat an den Verwaltungsrat senden.

Nicht minder interessant sind die Ent-
wicklungen rund um die Tonnage-
steuer, welche im letzten Artikel näher 
erläutert wird.

Ich wünsche Ihnen eine angeregte 
Lektüre und hoffe auf weitere warme 
Sommertage.
 

Ihr Lukas Wadsack

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Leben bringt so manche Über-
raschung mit sich und man muss sich 
immer wieder neu orientieren. Dies 
betrifft auch das Geschäftsleben. 
Unternehmen durchlaufen typischer-
weise in ihrem Lebenszyklus vielerlei 
Herausforderungen, manche kön-
nen jedoch leider nicht erfolgreich 
gemeistert werden. Die vorliegende 
Ausgabe der Zuger Steuerpraxis wid-
met sich den finanziellen Problemen 
von Unternehmen, bis hin zur deren 
Liquidation. 

In einer drohenden Überschuldung 
und Konkurs stellen sich zunächst 
Fragen des Rechnungslegungs-
rechts. So muss zuerst festgestellt 
werden, ob eine Situation besteht, 
bei welcher Massnahmen getroffen 
werden. In einem nächsten Schritt ist 
es für die Organe einer Gesellschaft 
von grösster Wichtigkeit, die eigenen 
Rechte und Pflichten zu kennen und 
so eigene sowie unternehmerische 
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Sanierung, Konkurs, Liquidation

Rechnungslegungsfragen 
bei drohender 

Überschuldung und Konkurs
Michael Annen 

lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer
Managing Partner 

brag Buchhaltungs und Revisions AG Michael Annen

Kapitalverlust nach Art. 725 
Abs. 1 OR
Ein Kapitalverlust im Sinne des Ak-
tienrechtes (Art. 725 Abs. 1. OR) ist 
dann gegeben, wenn mit dem Bi-
lanzverlust die Summe von Aktien-
kapital1 und gesetzlichen Reserven 
mindestens zur Hälfte, aber noch 
nicht vollständig aufgezehrt ist. Die-
ser Tatbestand wird in der Praxis oft 
als hälftiger Kapitalverlust bezeichnet 
und stellt eine qualifizierte Form der 
Unterbilanz dar. Der hälftige Kapi-
talverlust gilt als kritische Schwelle, 
bei deren Erreichen die Aktionäre 
von der angespannten Situation  
einer Gesellschaft Kenntnis erhalten 
und über Sanierungsmassnahmen 

befinden sollen. Hingegen liegt eine 
Unterbilanz bereits vor, wenn der 
Bilanzverlust einen Teil des Aktien-
kapitals aufgezehrt hat. Dabei sieht 
das Gesetz noch keine Massnah- 
men vor. Aktienrechtlich wird der  
Begriff Unterbilanz im Zusammen- 
hang mit einer Kapitalherabset- 
zung (Art. 735 OR) und bei der 
Aufwertung (Art. 670 Abs. 1 OR) 
verwendet, wobei bei der Aufwer-  
tung nach Art. 670 Abs. 1 OR 
ein Kapitalverlust nach Art. 725  
Abs. 1 OR vorliegen muss2. Vorlie-
gend eine grafische Darstellung des 
Kapitalverlustes nach Art. 725 Abs. 
1 OR, welche auch qualifizierte Form 
der Unterbilanz genannt wird:

Dieser Artikel setzt sich mit den Rechnungslegungsfragen bei drohender Über-
schuldung und Konkurs auseinander, welche zu beachten sind und zeigt mög-
liche Sanierungsmassnahmen bei Überschuldung und Konkurs auf.
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• Qualifizierte Form der Unterbilanz

• AK umfasst auch Partizipationsscheinkapital

• Gesetzliche Reserven:
 • gesetzliche Kapitalreserve (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. b OR)
 • gesetzliche Gewinnreserve (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. c OR)
 • Aufwertungsreserve (Art. 670 Abs. 2 i.V.m. 671b OR)
 •  Reserve für indirekt durch mehrheitlich beherrschtes Unternehmen
  erworbene eigene Aktien

•  Basis: normalerweise Fortführungswerte der letzten 
Jahresbilanz

Das Zahlenbeispiel für den hälftigen Kapitalverlust nach Art. 725 Abs. 1 OR, 
nach dem ein Teil des Aktienkapitals noch vorhanden ist4:

Bereits bei Erreichen der ersten 
Schwelle d.h. bei einem hälftigen Ka-
pitalverlust gemäss Art. 725 Abs. 1 OR 
hat der Verwaltungsrat zu handeln. Er 
hat die Ursache des Kapitalverlustes 
zu suchen, die Sanierungsfähigkeit 
der Gesellschaft zu beurteilen, den 
erforderlichen Sanierungsbedarf zu 
ermitteln und Sanierungsmassnah-

men der Generalversammlung vor-
zuschlagen. Sanierungsmassnahmen 
umfassen alle Massnahmen im Sinne 
einer finanziellen Gesundung der 
Unternehmung. Diese Massnahmen 
können betrieblich, organisatorisch 
oder finanzieller Natur sein. Der en-
ger ausgelegte bilanzrechtliche Sa-
nierungsbegriff umfasst ausschliess-

3

Abbildung 1: Hälftiger Kapitalverlust
Zahlenbeispiel

Kapitalverlust gemäss Art. 725 Abs. 1 OR

Umlaufvermögen, insgesamt 105 150 Fremdkapital

Anlagevermögen, insgesamt 120 100 Aktienkapital

Verlustvortrag 75 50 Gesetzliche Reserven

Bilanzsumme 300 300

Im Gegensatz zur Vorgabe von Art. 959 a Abs. 2 Ziff. 3 Bst. d OR wurde hier zur Fokussierung auf den 
Kapitalverlust der kumulierte Verlust nicht vom Eigenkapital in Abzug gebracht, sondern im Soll aufgeführt. 
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lich Massnahmen zur unmittelbaren 
Bereinigung der Bilanz, namentlich 
der Beseitigung des Kapitalverlustes 
oder der Überschuldung. In einem 
ersten Schritt ist zu prüfen, ob eine 
Aufwertung der Aktiven möglich ist 
die Beseitigung des Kapitalverlustes 
durch Fremdkapital reduziert werden 
kann, indem Gläubiger auf Forderun-
gen verzichten (z.B. durch Auflösung 
stiller Reserven oder à fond perdu 
Leistungen).

Überschuldung nach Art. 725 
Abs. 2 OR
Bei einer Überschuldung (Art. 725 
Abs. 2 OR) hat der Bilanzverlust das 
Aktienkapital vollständig aufgezehrt, 
d.h. die vorhandenen Aktiven decken 
das Fremdkapital nur noch teilweise 
oder anders ausgedrückt, das Eigen-
kapital ist negativ5:

Eine offensichtliche Überschuldung 
liegt vor (Art. 728c Abs. 3 OR), wenn 
sich die Überschuldung «auch bei 
optimistischer Betrachtungsweise 

nicht leugnen lässt», d.h. jeder Bilanz-
leser sieht ohne weitere Abklärungen, 
dass eine Überschuldung offensicht-
lich ist. In der Praxis ist dies sehr be-
deutend, ist doch nicht in jedem Falle 
eine Überschuldung offensichtlich, 
beispielsweise, wenn Aktivpositionen 
überbewertet oder wertlos sind und 
keine (notwendige) Wertberichtigung 
erfolgte. Aus «beschönigten» Bilanzen 
ist u.U. buchmässig keine Überschul-
dungssituation auf Anhieb ersichtlich. 
Damit aus Rechnungslegungssicht 
Klarheit über die Überschuldungssi-
tuation herrscht, hat der Verwaltungs-
rat eine Bilanz zu Fortführungswerten 
und eine Bilanz zu Veräusserungs-
werten zu erstellen. Während die Zwi-
schenbilanz zu Fortführungswerten 
in Anwendung der Bewertungsvor-
schriften des Aktienrechtes folgt, na-
mentlich dem Anschaffungswertprin-

zip, erfolgt die Erstellung der Bilanz zu 
Veräusserungswerten in Abweichung 
zum Anschaffungskostenprinzip. Das 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskos-

Abbildung 2: Überschuldung
Zahlenbeispiel

Überschuldung gemäss Art. 725 Abs. 2 OR

Umlaufvermögen, insgesamt 55 150 Fremdkapital

Anlagevermögen, insgesamt 94 100 Aktienkapital

Verlustvortrag 151 50 Gesetzliche Reserven*

Bilanzsumme 300 300

*  Die gesetzlichen Reserven umfassen: die allgemeine gesetzliche Reserve, die Reserve für eigene Aktien 
sowie die Aufwertungsreserve. 
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tenprinzip wird durch Tages- oder 
Veräusserungswerte abgelöst und 
Liquidationskosten sind zusätzlich zu 
berücksichtigen. Es versteht sich von 
selbst, dass die Werte zu Fortführung 
und die Werte zu Veräusserungswer-
ten (Liquidationswerten) sich erheb-
lich unterscheiden können. In der 
Praxis gibt es immer wieder Unter-
nehmen, welche unter der Bedingung 
zu Fortführungswerten ein intaktes 
Eigenkapital vorweisen, bei einer Be-
wertung zu Liquidationswerten ihre 
Aktiven umfassend wertberichtigen 
müssen. Dieser Fall kommt vor, wenn 
kein Käufer oder Interessent vorhan-
den ist, welche diese Aktiven weiter 
nutzen kann.

Wertbeeinträchtigung und Unter-
nehmensfortführung
Wertbeeinträchtigungstests, oder der 
sogenannte Impairment Test, hat bei 
der Bilanzierung von Aktivpositionen 
eine besondere Bedeutung: Gibt es 
Anzeichen einer Wertbeeinträchti-
gung eines Aktivums, ist zu prüfen, 
ob neben den ordentlichen Abschrei-
bungen, zusätzliche, ausserordent-
liche Abschreibungen oder Wertbe-
richtigungen zu verbuchen sind. Diese 
Frage stellt sich unabhängig, ob es 
sich um eine Bilanzierung zu Fortfüh-
rungswerten oder Liquidationswerten 
handelt. Der Zeitpunkt und Umfang 
der Wertkorrektur wird sich allerdings 
je nach Bewertungsprinzip unter-
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scheiden. Es ist allerdings vertretbar, 
gewisse Vereinfachungen bei der Er-
stellung von Zwischenabschlüssen für 
diesen Zweck vorzunehmen. Mass-
gebend ist die eindeutige Aussage, 
dass die Gesellschaft überschuldet 
ist – oder eben nicht. Besonders die 
Bewertung zu Liquidationswerten 
kann eine Herausforderung sein, da 
oft keine exakten Liquidationswerte 
zur Verfügung stehen. Es genügt 
deshalb die Überschuldung anhand 
eines Höchst- oder Mindestwertes 
festzustellen. 
Bei einer drohenden Überschuldung 
muss der Verwaltungsrat die Frage 
klären, ob die Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit noch gegeben 
ist. Ist die Fortführung verunmöglicht, 
kommt nur noch die Bewertungs-
basis für die Zwischenbilanz zu Ver-
äusserungswerten in Frage. Es liegt 
in der Verantwortung des Verwal-
tungsrats eine Einschätzung zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
vorzunehmen. Diese ist für die Rech-
nungslegung bedeutend, damit auf 
korrekter Bewertungsbasis bilanziert 
werden kann. Im Normalfall ist von 
der gesicherten Unternehmensfort-
führung auszugehen; bei drohender 
Überschuldung oder Konkursgefahr 
kommt der (schriftlichen) Stellung-
nahme der Unternehmensleitung zur 
Unternehmensfortführung eine be-
sondere Bedeutung zu: Neben den 

finanzwirtschaftlichen Aspekten sind 
dabei auch betriebliche Aspekte zu 
beachten. Das Nichtbeachten von 
Covenants oder von Kreditbedingun-
gen kann zu Kündigung der Finanzie-
rung führen und damit auch schnell 
die Fortführung infolge Liquiditäts-
problemen gefährden. Die Zahlungs-
unfähigkeit führt zur Unmöglichkeit 
die Unternehmung fortzuführen. Die 
daraus folgenden zu verbuchenden 
Wertbeeinträchtigungen von Aktiven 
und zusätzlichen Rückstellungen re-
sultieren dann meist in einer Über-
schuldung oder im schlechtesten Fall 
in einem Konkurs. Eine Überschul-
dung lässt der Unternehmung noch 
einen Handlungsspielraum, die Ge-
sellschaft zu sanieren. Im Konkursfall 
liegt ein allfälliger Handlungsspiel-
raum beim Konkursrichter und nicht 
mehr in der Hand der Unternehmung. 
Bei gefährdeter oder unmöglicher 
Fortführungsfähigkeit der Unterneh-
mung sind die zugrundeliegenden 
Annahmen des Verwaltungsrates im 
Anhang angemessen offenzulegen.

Rangrücktritt und Sanierung
Keine Sanierungsmassnahmen sind 
Rangrücktritte auf Darlehen, welche 
wirtschaftlich Darlehen faktisch als 
Eigenkapital qualifizieren. Der Rang-
rücktritt muss sowohl eine Stundung 
der Forderungen und ein bedingter 
Verzicht bewirken, bis die Befriedi-
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gung der übrigen Gläubiger feststeht. 
Rangrücktritte können helfen, der 
Unternehmung mehr Zeit zu geben 
und nachhaltige, umfassendere Sa-
nierungsmassnahmen zu ergreifen, 
sei es organisatorischer, betrieblicher 
oder finanzieller Natur. Ein Kapitalver-
lust gemäss Art. 725 Abs. 1 OR er-
fordert keinen Rangrücktritt, da mit 
dem Kapitalverlust keine unmittelba-
ren Handlungspflichten verbunden 
sind6, welche so einschneidend sind, 
wie sie sich aus einer Überschuldung 
gemäss Art. 725 Abs. 2 OR ergeben.  
Bei Eintritt eines negativen Eigenka-
pitals, d.h. einer Überschuldung, hat 
der Verwaltungsrat unmittelbar Sanie-
rungsmassnahmen umzusetzen, ei-
nen ausreichenden Rangrücktritt auf 
Darlehen zu besorgen, oder zum letz-
ten Akt zu schreiten: Gelingt es dem 
Verwaltungsrat nicht mit kurzfristigen 
Sanierungsmassnahmen die Über-
schuldung zu überwinden oder einen 
Rangrücktritt auf bestehenden Darle-
hen zu vereinbaren, hat der Verwal-
tungsrat den Richter zu benachrichti-
gen. Eine Überschuldungssituation ist 
für den Verwaltungsrat, aber auch für 
die Revisionsstelle besonders kritisch. 
Dabei gibt es einen engen zeitlichen 
Zeitrahmen, welcher einzuhalten ist: 
Ab Feststellung der offensichtlichen 
Überschuldung sollte vier bis sechs 
Wochen nicht überschritten werden, 
um erfolgreich Sanierungsmassnah-

men umzusetzen. Andernfalls ist der 
Richter durch den Verwaltungsrat –
oder bei Untätigkeit durch die Revi-
sionsstelle – zu benachrichtigen. Die 
subsidiäre Anzeigepflicht der Revisi-
onsstelle ist im Gesetz gemäss Art. 
729 c OR verankert und lässt in der 
Praxis keinen Spielraum.
Liegt dann ein Kapitalverlust oder 
Überschuldung vor, hat der Verwal-
tungsrat in einem ersten Schritt zu 
prüfen, ob die Bilanz mittels einer Be-
reinigung ohne «harte» Sanierungs-
massnahmen wieder instand gestellt 
werden kann:
Sind einzelne Aktiven unter- bzw. Ver-
pflichtungen überbewertet und kann 
die Unternehmung eine drohende 
Überschulung vermeiden? Dabei 
steht im Vordergrund ob stille Reser-
ven noch aufgelöst werden können, 
welche sich durch verschiedene Situ-
ation ergeben haben: 
Das Bilanzbild kann durch auflösen 
von nicht mehr benötigte Rückstel-
lungen (z.B. pauschale Garantierück-
stellungen und pauschale Rückstel-
lungen auf Liegenschaften) oder bei 
Vermögen durch Wiedereinbringen/
Rückgängigmachung von früheren 
Abschreibungen/Wertberichtigungen 
bis maximal zu den historischen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 
«aufgewertet» werden (z.B. Auflösung 
von pauschalen Wertberichtigungen 
auf Forderungen oder Warenlager 
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wie das Warendrittel, Korrektur der 
zu hohen Abschreibungen auf Anla-
gevermögen bis max. zum Anschaf-
fungswert)7.
Falls Entwicklungskosten vorhanden 
sind, ist zu prüfen, ob eine Aktivierung 
zulässig ist, falls dies bisher nicht ge-
schehen ist. Dabei ist allerdings acht 
darauf zu geben, dass die Rech-
nungslegungsanforderungen an die 
Aktivierung für immaterielle Aktiven 
erfüllt sind:
–  Die selbständig erarbeiteten imma-

teriellen Werte sind identifizierbar 
und stehen in der Verfügungsgewalt 
der Organisation

–  Der selbst erarbeitete immaterielle 
Wert wird einen für die Organisation 
messbaren Nutzen über mehrere 
Jahre bringen.

–  Die zur Schaffung des selbst erar-
beiteten immateriellen Werts an-
gefallenen Aufwendungen können 
separat erfasst und gemessen wer-
den.

–  Es ist wahrscheinlich, dass die zur 
Fertigstellung und Vermarktung 
oder zum Eigengebrauch des im-
materiellen Werts nötigen Mittel zur 
Verfügung stehen oder zur Verfü-
gung gestellt werden.8 

Es versteht sich von selbst, dass bei 
einer Aktivierung von immateriellen 
Anlagen oder Entwicklungskosten 
vorsichtig vorzugehen ist. Bei Start-

up oder Gesellschaften mit hohen 
Entwicklungskosten und anfänglich 
fehlenden Erträgen ist es allerdings 
zwingend notwendig sich mit dieser 
Frage auseinanderzusetzen, um eine 
vorzeitige, drohende Überschuldung 
oder Unterbilanz abzuwenden, denn 
meist fehlen in den ersten Jahren Er-
träge um die Kosten zu decken.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass 
eine Unternehmung welche bereits 
einen Kapitalverlust nach 725 Abs. 
1 OR oder gar eine Überschuldung 
ausweist, bereits die stillen Reserven 
aufgelöst hat und andere bilanzielle 
Möglichkeiten für Aufwertungen bis 
zum Anschaffungswert ausgeschöpft 
hat. Dazu kommt, dass damit die Bi-
lanz aus Sicht der Rechnungslegung 
bereinigt werden kann, aber das Li-
quiditätsproblem nicht gelöst ist. 
Das aktuelle Rechnungslegungsrecht 
sieht punktuelle Möglichkeiten vor, 
um das Anschaffungs- bzw. Her-
stellkostenprinzip zu durchbrechen 
und davon abzuweichen: Aktiven 
mit Börsenkurs oder einem anderen 
beobachtbaren Marktpreis in einem 
aktiven Markt dürfen zum Kurs oder 
Marktpreis am Bilanzstichtag bewer-
tet werden. Oft liegt das Problem in 
dieser Bestimmung, dass kein ak-
tiver Markt vorliegt und demnach 
auch kein Marktpreis. Unbestritten 
sind Anlagen mit Börsenkurs und 
hohem Handelsvolumen; eine Aktie, 
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Weiter besteht die Möglichkeit Grund-
stücke und Beteiligungen gemäss Art. 
670 OR über den Anschaffungswert 
aufzuwerten, wobei die Pflicht zur 
Bildung einer gesetzlichen Aufwer-
tungsreserve besteht und die Aufwer-
tung nach Art. 670 OR (neu Art. 725c 
OR9) an strenge Kriterien geknüpft ist. 
Die Aufwertung über den Anschaf-
fungswert muss mittels eines un-
abhängigen Bewertungsgutachtens 
belegt werden, da die Revisionsstelle 
die Aufwertung zu Handen der Ge-
neralversammlung zu bestätigen hat. 
Dieser Aufwertungswert – auch als 
wirklicher Wert bezeichnet – kann 
nicht immer ein Marktwert sein, 
sondern ist eher ein subjektiver Ge-
schäftswert oder ein Nutzwert.  Die 
Differenz zwischen aktuellem Buch-
wert und Anschaffungswert kann 
als wiedereingebrachte Abschrei-
bungen erfolgswirksam verbucht 
werden, während der Aufwertungs-
betrag über dem Anschaffungswert 
als gesonderte Aufwertungsreserve 
im Eigenkapital auszuweisen ist. Die 
Aufwertungsreserve ist eine gesetzli-
che Gewinnreserve und unterliegt der 
Ausschüttungssperre. Diese bilan-
zielle Aufwertung verschönert wohl 
die Bilanz und vermeidet die Konse-
quenzen bei drohender Überschul-
dung oder Konkurs, aber eine echte 
Sanierung – insbesondere Liquidi-
tätssicherung – ist damit noch nicht 

welche an einer Nebenbörse oder 
Nebensegment gehandelt wird und 
selten ein Kurs gestellt wird, ist auch 
kein aktiver Markt und erfüllt das 
Kriterium dieser Bestimmung nicht. 
Kunstgemälden, Oldtimern oder Lie-
genschaften können keine Markt-
werte zugewiesen werden, da es 
sich nicht um aktive Märkte handelt. 
Fazit: Wertschriften oder Rohstoffe 
welche aktiv gehandelt werden er-
füllen die Markterfordernisse in der 
Regel am ehesten, bei allen anderen 
Aktiven wird es schwierig die Krite-
rien zu erfüllen. Mit einer Umstellung 
auf eine Marktbewertung lässt sich 
unter Umständen die bilanzielle Situ-
ation der Unternehmung verbessern. 
Aufgrund der Kursschwankungen 
ist eine nachhaltige Bilanzsanierung 
mittels Umstellung auf Marktwerte 
meist nicht gegeben.  Aus Sicht der 
Rechnungslegung ist zu beachten, 
dass bei Änderung der Bewertungs-
methode im Anhang der Jahresrech-
nung eine umfassende Offenlegung 
zur Bewertungsänderung zu erfolgen 
hat. Damit soll auch dem Prinzip «Ab-
weichung zur Stetigkeit» angemessen 
Rechnung getragen werden. Fazit: 
Bei Bewertung zu höheren Markt-
werten als Anschaffungswerte ist 
Vorsicht angezeigt, da die Hürden zur 
Erfüllung der beiden Bedingungen 
«aktiver Markt» und «beobachtbarer 
Marktpreis» hoch sind. 
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wird die Praxis bestätigt: Jede unbe-
strittene Forderung eines Gläubigers, 
welche in Eigenkapital umgewandelt 
wird, verbessert die Situation der Un-
ternehmung und stärkt das Eigenka-
pital12. 
Die deklarative Kapitalherabsetzung 
zur Beseitigung einer Unterbilanz ist 
ein vereinfachtes Verfahren zur Sanie-
rung. Sofern die Kapitalherabsetzung 
die Unterbilanz nicht übersteigt, kann 
auf den Gläubigeraufruf und Sicher-
stellung der Gläubiger verzichtet wer-
den. Wird die Kapitalherabsetzung 
mit einer gleichzeitigen Kapitalerhö-
hung mindestens im gleichen Aus-
mass verbunden (Harmonika) erfolgt 
eine effektive Sanierung mit Zufüh-
rung von Liquidität. 
Neben diesem formellen Verfahren 
ist auch eine «stille Sanierung» in der 
Praxis möglich: Aktionäre verzichten 
auf Forderungen, bringen neue Mittel 
in die Gesellschaft als à fonds perdu 
Beiträge in Form von Kapitaleinla-
gen ein. Verfahrenskosten und un-
erwünschte Publizität lassen sich so 
vermeiden.
Eine weitere Sanierungsmöglichkeit 
ist die Fusion von Gesellschaften mit 
Kapitalverlust und Überschuldung. 
Gemäss Art. 6 Abs. 1 FusG kann 
eine Gesellschaft mit einer anderen 
Gesellschaft fusionieren, sofern eine 
davon über frei verwendbares Eigen-
kapital im Umfang der Unterdeckung 

umgesetzt. Die Aufwertung nach Art. 
670 OR ist daher eine reine Bilanzsa-
nierung und war im Rahmen der Be-
ratung des revidierten Aktienrechtes 
umstritten10.
Nach wie vor beliebt sind bei Bi-
lanzsanierung die Umwandlung von 
Fremdkapital in Eigenkapital, dabei 
steht die Möglichkeit offen, Darlehen 
durch Kapitalerhöhung in Eigenkapi-
tal umzuwandeln oder einen Forde-
rungsverzicht oder à fond perdu Zu-
schuss zu leisten. 
Die Verrechnungsliberierung folgt den 
Regeln der qualifizierten Kapitalerhö-
hung. Zuschüsse können als direkte 
Einlagen in die Kapitaleinlagereserve 
erfolgen oder ertragswirksam als  
ausserordentlicher Sanierungsertrag 
gezeigt werden. Forderungsverzichte 
sind handelsrechtlich ertragswirksam 
zu erfassen, wobei die steuerliche Be-
urteilung unterschiedlich ist. Die Ver-
rechnungsliberierung bei überschul-
deten Gesellschaften ist zeitweilig in 
der Lehre umstritten, da die Werthal-
tigkeit der Forderung des Gläubigers 
resp. der echte Substanzzufluss in 
Frage gestellt wird. Die herrschende 
Lehrmeinung und das revidierte Ak-
tienrecht lassen hingegen diese Ver-
rechnungsliberierung bei überschul-
deten Gesellschaften weiterhin zu, 
sofern die Überschuldung vollständig 
beseitigt wird und die Gläubiger nicht 
schlechter gestellt werden11. Damit 
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wäre. Daher ist mit jeder Sanierung 
zur Vermeidung der Überschuldung 
auch die Fortführungsfähigkeit der 
Gesellschaft für einen Zeithorizont 
von 12 bis 14 Monaten zu beurteilen. 
Die Bilanzsanierung mit einer Auf-
wertung nach Art. 670 OR zu verbin-
den, ist meist aufwendig und daher 
in der Praxis nicht erste Lösung. Oft 
lässt sich eine nachhaltige Sanie-
rung, neben organisatorischen und 
betrieblichen Massnahmen, nur mit 
Zuführung neuer Mittel erreichen. Sa-
nierungsmassnahmen und die Über-
windung der Überschuldung sind wie 
Unsicherheiten in der Unternehmens-
fortführung angemessen im Anhang 
darzulegen.

und ggf. Überschuldung verfügt. Al-
ternativ ist das Vorliegen eines Rang-
rücktrittes möglich13. 

Schlussfolgerung und Fazit
Eine Sanierung – sei es durch Ver-
rechnungsliberierung, durch Zu-
schüsse neuen Kapitals oder anderen 
beschriebenen Massnahmen – muss 
nachhaltig sein. Dies bedeutet eine 
vollständige Beseitigung der Über-
schuldung als Ziel. Nachhaltig be-
deutet auch, dass die Gesellschaft 
mindestens ein Jahr ein intaktes  
Eigenkapital vorweisen kann. Keine 
nachhaltige Sanierung wäre vorlie-
gend, wenn die Gesellschaft schon 
nach kurzer Zeit wieder überschuldet 

11  inkl. Partizipationskapital
12  Schweizer Prüfungsstandard PS Ausgabe 2013, PS 290: Pflichten bei Kapitalverlust und Überschuldung
13  Auszug Präsentation Expert Suisse, Zertifikatslehrgang Eingeschränkte Revision, Teil 6 Kapitalverlust, 

Überschuldung, Verantwortlichkeit, Zürich 2016
14  Abbildung 1 und 2 aus Expert Focus 2018/5:  Evelyn Teitler, Lorenz Lipp: Beseitigung eines Kapitalver-

lusts durch Aufwertung von Aktiven? 
15  Abbildung 1 und 2 aus Expert Focus 2018/5:  Evelyn Teitler, Lorenz Lipp: Beseitigung eines Kapitalver-

lusts durch Aufwertung von Aktiven? 
16  Mit Ausnahme der bereits genannten Handlungen: die Sanierungsfähigkeit der Gesellschaft beurteilen, 

den erforderlichen Sanierungsbedarf ermitteln und Sanierungsmassnahmen der Generalversammlung 
vorschlagen.

17  Expert Focus 2018/5:  Evelyn Teitler, Lorenz Lipp: Beseitigung eines Kapitalverlusts durch Aufwertung 
von Aktiven? 

18  Swiss GAAP FER 10, Immaterielle Werte, Ziff. 4, Fachempfehlung zur Rechnungslegung, Stand: 1. Januar 
2020

19  Die Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen sind im revidierten Aktienrecht, welches Stand 
heute am 1.1.2023 in Kraft tritt, in Artikel 725c OR geregelt.

10 ExpertFocus 2021/6: Loser: Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen gemäss Art. 725c OR
11  Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfer, Band Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte 

Dienstleistungen, IV 3.1.5.2, RZ 83/84, Seite 176/177
12  dazu auch Expert Focus 2020/11. Martin Aeschlimann, Mario Marti: Kapitalherabsetzung und Kapitaler-

höhung in Sanierungsfällen
13  Mehr dazu: Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfer, Band Betriebswirtschaftliche Prüfungen und 

verwandte Dienstleistungen, IV 8.6.3, RZ 253/255, Seite 240/241
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Sanierung, Konkurs, Liquidation

Zahlungsunfähigkeit, 
Kapitalverlust und 
Überschuldung im 

revidierten Aktienrecht

Ein Überblick über die 
Art. 725 ff. des 

revidierten Aktienrechts 
vom 19. Juni 2020

Malik Ong*

Lukas Müller**

Patrik Odermatt***

I. Einleitung
Unter dem Eindruck des Swissair-
Groundings vor 20 Jahren nahmen 
sich Recht, Politik und Gesellschaft 
des Problems der «Zahlungsunfä-
higkeit» an. Im Verlauf der jüngsten 
Aktienrechtsreform wurden einige 
Erkenntnisse aus diesen Debatten 
ins neue Recht überführt. Das revi-
dierte Aktienrecht vom 19. Juni 2020 

wird voraussichtlich 2022 oder 2023 
in Kraft treten.1 Wesentliche Ände-
rungen umfassen die Pflicht des Ver-
waltungsrats, die Zahlungsfähigkeit 
und die Aktiven respektive die Ver-
schuldungsquote des Unternehmens 
stärker als bisher zu überwachen. Der 
vorliegende Beitrag liefert einen allge-
meinen Überblick über das Konzept 
der Zahlungsunfähigkeit, des Kapi-
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talverlusts und der Überschuldung 
im revidierten Aktienrecht sowie der 
damit verbundenen Pflichten und 
Verantwortlichkeiten des Verwal-
tungsrats. Er konzentriert sich dabei 
lediglich auf die Regelungen, die sich 
aus dem revidierten Aktienrecht erge-
ben. Für die speziellen Regelungen 
des Covid-19-Rechts wird auf die ein-
schlägige Literatur verwiesen.2 

II. Zahlungsunfähigkeit
A. Begriff und Konzept 
Art. 725 revOR regelt die drohende 
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft 
und die sich daraus ergebenden 
Pflichten des Verwaltungsrats. Da-
bei wird in Art. 725 revOR nicht aus-
drücklich definiert, was unter dem 
Begriff «Zahlungsunfähigkeit» zu ver-
stehen ist. Zahlungsunfähigkeit liegt 
gemäss Lehre und Rechtsprechung 
vor, wenn die Gesellschaft nicht über 
die Mittel verfügt, die sie braucht, um 
ihre fälligen Verbindlichkeiten zu erfül-
len, und diese auch nicht beschaffen 
kann.3 Eine einmalige, kurze Zah-
lungsunfähigkeit begründet für sich 
alleine noch keine Zahlungsunfähig-
keit im sanierungsrechtlichen Sinne.4 

Die Botschaft zum Aktienrecht er-
wähnt, dass eine Gesellschaft im sa-
nierungsrechtlichen Sinne zahlungs-
unfähig ist, wenn Hinweise bestehen, 
dass Zahlungsverpflichtungen in den 
nächsten sechs5 Monaten nicht er-

füllt werden können; dann könne 
von einer drohenden Zahlungsunfä-
higkeit gesprochen werden. Dies sei 
insbesondere dann der Fall, wenn 
das Unternehmen fällige Forderun-
gen nicht durch kurzfristige Geldbe-
schaffungen – etwa durch Aufnahme 
eines Darlehens oder durch Verkauf 
von Vermögenswerten – begleichen 
kann.6 Der Schuldner gilt zudem ge-
mäss der Rechtsprechung im sanie-
rungsrechtlichen Sinne als zahlungs-
unfähig, wenn keine wesentlichen 
Anhaltspunkte für eine Verbesserung 
seiner finanziellen Situation erkenn-
bar sind und er auf unabsehbare 
Zeit als illiquid erscheint.7 Im Rech-
nungslegungsrecht ist dabei oft auch 
die Rede von der «Fortführungsan-
nahme» bzw. vom «going concern». 
Hier geht es um die Frage, ob ein  
Unternehmen oder Betriebsteile wei-
terbestehen oder weitergeführt wer-
den können.8 
Der revidierte Art. 725 revOR legt 
ein Kaskadensystem für die Sanie-
rung fest. Dieses besteht aus drei 
Sanierungsstufen, die bei drohen-
der Zahlungsunfähigkeit durchlaufen 
und vom Verwaltungsrat überwacht 
werden müssen.9 Die erste Stufe der 
Handlungspflicht sieht vor, dass der 
Verwaltungsrat bei drohender Zah-
lungsunfähigkeit der Gesellschaft 
Massnahmen zur Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit zu ergreifen hat.10  
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Reichen diese Massnahmen nicht 
aus, so hat er als zweite Stufe wei-
tere Massnahmen zur Sanierung der 
Gesellschaft zu treffen oder bei der 
Generalversammlung zu beantragen, 
soweit die Massnahmen in deren Zu-
ständigkeitsbereich fallen.11 Die Ein-
beziehung der Generalversammlung 
ist für Fälle vorgesehen, in denen ein 
Generalversammlungsbeschluss er-
forderlich ist. Dies wäre zum Beispiel 
bei einem Kapitalschnitt oder einer 
Kapitalerhöhung der Fall.12 Die dritte 
und letzte Stufe sieht «nötigenfalls» 
die Einreichung eines Gesuchs um 
Nachlassstundung vor.13 Gefordert 
wird die letzte Sanierungsstufe, wenn 
die aktienrechtlichen Sanierungs-
massnahmen nicht ausreichen. Die 
beschriebenen Regelungen zeigen, 
dass es bei vorliegender Gesetzesno-
velle um die Prävention einer Liquidi-
täts- und Überschuldungskrise geht.

B. Pflichten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat hat nach Art. 725 
Abs. 1 revOR die Zahlungsfähigkeit 
der Gesellschaft zu überwachen. 
Stellt der Verwaltungsrat die dro-
hende Zahlungsunfähigkeit fest, hat 
er Massnahmen zu ergreifen, die auf 
deren Beseitigung gerichtet sind.14  
Eine geeignete Massnahme um die-
ser Pflicht nachzukommen, ist die 
Erstellung bzw. die Führung eines 
Liquiditätsplans und die anschlies-

sende Beurteilung der wirtschaftli-
chen Lage der Gesellschaft.15 Beim 
Liquiditätsplan handelt es sich um 
eine prospektive Abschätzung der 
künftigen Zuflüsse der flüssigen Mittel 
im massgeblichen Zeitraum.16 Aus-
gehend vom aktuellen Bestand der 
flüssigen Mittel wird durch die Bud-
getierung von Geldzuflüssen und -ab-
flüssen die zukünftige Liquiditätslage 
der Unternehmung abgeschätzt.17 
Der Liquiditätsplan ist ohnehin – auch 
ausserhalb einer Situation der Zah-
lungsunfähigkeit der Gesellschaft – 
ein unverzichtbares Instrument der  
finanziellen Unternehmensführung 
und somit keine besondere Pflicht, 
die nur in Krisensituationen greift.18  
Anders kann der Verwaltungsrat 
die Finanzen einer Gesellschaft gar 
nicht steuern.19 Hinzu kommt, dass 
die Erstellung eines Liquiditätsplans 
im Hinblick auf ein etwaiges Gesuch 
um Nachlassstundung sinnvoll ist, da 
dieses ohnehin die Einreichung einer 
Liquiditätsplanung vorsieht.20 Das Ziel 
von Sanierungsmassnahmen muss 
es sein, den Ertrag zu steigern, Auf-
wand zu reduzieren, die Liquidität zu 
sichern und die Bilanz der Gesell-
schaft zu verbessern.21 Dabei wird 
in der Praxis zwischen kurzfristigen 
und längerfristigen Sanierungsmass-
nahmen unterschieden.22 Kurzfris-
tige Sanierungsmassnahmen sollen 
in erster Linie verhindern, dass die 
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Bilanz beim Gericht deponiert oder 
eine Nachlassstundung beantragt 
werden muss. Dies kann durch Rang- 
rücktritte, Massnahmen zur Liquidi-
tätsbeschaffung23 und Sparmassnah-
men24 erreicht werden.25 Genügen 
die Sofortmassnahmen nicht, sind in 
jedem Fall längerfristige Sanierungs-
massnahmen in Betracht zu ziehen. 
Diese umfassen unter anderem For-
derungsverzichte, den Verkauf von 
nicht betriebsnotwendigen Gesell-
schaftsaktiven sowie arbeits- und 
mietvertragliche Massnahmen.26 Falls 
sich herausstellt, dass die Sanie-
rungsmassnahmen nicht ausreichen, 
um die Zahlungsunfähigkeit abzu-
wenden, muss der Verwaltungsrat 
nötigenfalls ein Gesuch um Nachlass-
stundung einreichen.27 All dies hat der 
Verwaltungsrat mit gebotener Eile zu 
tun.28 

III. Kapitalverlust
A. Begriff und Konzept 
Der revidierte Artikel zur Überschul-
dung führt den Kapitalverlust und die 

Überschuldung in zwei verschiede-
nen Artikeln auf. Neu wird der Kapi-
talverlust in Art. 725a revOR geregelt 
sein, während Art. 725b revOR die 
Überschuldung thematisiert. Der Tat-
bestand des Kapitalverlusts ist erfüllt, 
wenn die Aktiven abzüglich der Ver-
bindlichkeiten die Hälfte der Summe 
aus Aktienkapital sowie gesetzlicher 
Kapital- und Gewinnreserve nicht 
mehr gedeckt sind (siehe Abbildung 
1). Hierzu ist die letzte Jahresrech-
nung für die Ermittlung des Kapital-
verlusts heranzuziehen. Somit liegt ein 
Kapitalverlust vor, wenn das bilanzielle 
Eigenkapital die Hälfte des geschütz-
ten Kapitals unterschreitet.29 Ist dies 
der Fall, so hat der Verwaltungsrat 
Massnahmen zur Beseitigung dieses 
Zustands und gegebenenfalls zur Sa-
nierung der Gesellschaft zu ergreifen 
oder solche Massnahmen bei der Ge-
neralversammlung zu beantragen.30 
 
B. Änderung zum bisherigen Recht
Der bisherige Art. 725 OR dient un-
mittelbar dem Schutz der Gesellschaft 

Abbildung 1: Kapitalverlust (UV + AV - FK < 50% geschütztes EK)

Aktiva Passiva
Umlaufvermögen (UV) 400      Fremdkapital (FK) 500 

Eigenkapital (EK) 240 
Aktienkapital 400    

Anlagevermögen (AV) 340      Partizipationskapital 20      
Gesetzliche Kapitalreserve 40      
Gesetzliche Gewinnreserve 40      
Gewinnvortrag/-verlustvortrag -260   

Total Aktiva 740      Total Passiva (EK + FK) 740 

Abbildung 2: Überschuldung (UV + AV < FK)

Aktiva Passiva
Umlaufvermögen (UV) 140      Fremdkapital (FK) 500 

Eigenkapital (EK) -10  
Aktienkapital 400    

Anlagevermögen (AV) 350      Partizipationskapital 20      
Gesetzliche Kapitalreserve 40      
Gesetzliche Gewinnreserve 40      
Gewinnvortrag/-verlustvortrag -510   

Total Aktiva 490      Total Passiva (EK + FK) 490 

Geschütztes 
EK
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und ihrer Aktionäre und stellt im Prin-
zip eine Kennzahlenanalyse dar, wel-
che (i) die Aktiven mit dem Aktienka-
pital und den gesetzlichen Reserven 
(Abs. 1) sowie (ii) die Aktiven mit den 
Verbindlichkeiten (Abs. 2) ins Verhält-
nis setzt.31 
Nach bisherigem Recht ist der Ver-
waltungsrat zum Handeln verpflichtet, 
wenn ein Kapitalverlust oder eine be-
gründete Besorgnis der Überschul-
dung vorliegt. Ein Kapitalverlust liegt 
nach geltendem Recht vor, wenn die 
Hälfte des Aktienkapitals und der ge-
setzlichen Reserven nicht gedeckt ist. 
Liegt eine solche Situation vor, muss 
der Verwaltungsrat unverzüglich eine 
Generalversammlung einberufen und 
ihr Sanierungsmassnahmen beantra-
gen.32 Art. 725a revOR betreffend den 
Kapitalverlust stellt im Vergleich zum 
geltenden Recht daher nur eine mi-
nimale Änderung dar, die aber klare 
Vorgaben schafft und letztlich zu 
mehr Rechtssicherheit beiträgt. Nach 
revidiertem Recht muss der Verwal-
tungsrat bei einem Kapitalverlust 
nicht mehr die Generalversammlung 
einberufen und ihr Sanierungsmass-
nahmen beantragen (wobei er dies 
weiterhin tun kann).33 
Stattdessen muss eine Gesellschaft 
ohne Revisionsstelle ihre letzte Jah-
resrechnung einer eingeschränkten 
Revision durch einen zugelassenen 
Revisor unterziehen.34 Diese Pflicht 

entfällt, wenn der Verwaltungsrat ein 
Gesuch um Nachlassstundung ein-
reicht.35 

C. Pflichten des Verwaltungsrats
Liegt ein Kapitalverlust vor, so hat 
der Verwaltungsrat Massnahmen zu 
ergreifen, die zur Beseitigung dieses 
Zustandes führen. Ist die Gesellschaft 
sanierungsbedürftig, hat er Sanie-
rungsmassnahmen zu treffen.36 Der 
Kapitalverlust ist ein bilanzbezoge-
ner Tatbestand, weshalb die (Sanie-
rungs-)Massnahmen entweder auf 
die Reduktion des Aufwands oder 
die Erhöhung des Ertrages in der 
Erfolgsrechnung abzielen. Solange 
die Gesellschaft nicht (betriebswirt-
schaftlich) sanierungsbedürftig ist, 
kann durch eine Auflösung der stillen 
Reserven der Bilanzverlust bereinigt 
werden, ohne dass das Eigenkapital 
vergrössert wird. 
Dazu gehört auch die Aufwertung 
von Grundstücken und Beteiligungen 
nach Art. 725c revOR.37 Andernfalls 
müssen weitere Sanierungsmass-
nahmen nach Abschnitt II. B. getrof-
fen werden. Der Verwaltungsrat muss 
auch hier mit gebotener Eile han-
deln.38  

IV. Überschuldung
A. Begriff und Konzept 
Eine begründete Besorgnis der Über-
schuldung liegt vor, wenn die Verbind-
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lichkeiten der Gesellschaft nicht mehr 
durch die Aktiven gedeckt sind (siehe 
Abbildung 2). In einer solchen Situa-
tion muss der Verwaltungsrat unver-
züglich zwei Zwischenabschlüsse ge-
mäss Art. 960f revOR erstellen; einen 
zu Fortführungswerten und einen zu 
Veräusserungswerten. Hierzu gibt es 
zwei Ausnahmen. 
Weist der Zwischenabschluss zu 
Fortführungswerten keine Über-
schuldung auf und ist die Fortfüh-
rungsannahme gemäss Art. 958a 
OR erfüllt, kann auf die Erstellung 
eines Zwischenabschlusses zu Ver-
äusserungswerten verzichtet wer-
den. Dies ist also dann erfüllt, wenn 
das Geschäft weiterbestehen kann. 
Dagegen ist die Erstellung eines 
Zwischenabschlusses zu Veräus- 
serungswerten ausreichend, wenn 
das Geschäft aufgegeben werden 
soll bzw. die Annahme der Fortfüh-
rung nicht mehr gegeben ist.39  

B. Änderung zum bisherigen Recht
Nach bisherigem Recht muss der 

Verwaltungsrat zunächst bei begrün-
deter Besorgnis einer Überschuldung 
eine Zwischenbilanz errichten und 
diese einem zugelassenen Revisor 
zur Prüfung vorlegen. Ergibt sich aus 
der Zwischenbilanz, dass die For-
derungen der Gesellschaftsgläubi-
ger weder zu Fortführungs- noch zu 
Veräusserungswerten gedeckt sind 
(d.h. die Aktiven sind in beiden Fäl-
len kleiner als das Fremdkapital), so 
hat der Verwaltungsrat das Gericht 
zu benachrichtigen, es sei denn, Ge-
sellschaftsgläubiger treten im Umfang 
dieser Unterdeckung im Rang hinter 
alle anderen Gesellschaftsgläubiger 
zurück.40 
Zudem muss der Rangrücktritt den 
geschuldeten Betrag und die Zins-
forderungen während des Zeitraums 
der Überschuldung umfassen.41 Die 
Berechnung des notwendigen Rang-
rücktritts erfolgt auf Basis der be-
tragsmässig geringeren Überschul-
dungsbilanz.42 
Darüber hinaus muss das Gericht 
nicht benachrichtigt werden, wenn 

Abbildung 1: Kapitalverlust (UV + AV - FK < 50% geschütztes EK)

Aktiva Passiva
Umlaufvermögen (UV) 400      Fremdkapital (FK) 500 

Eigenkapital (EK) 240 
Aktienkapital 400    

Anlagevermögen (AV) 340      Partizipationskapital 20      
Gesetzliche Kapitalreserve 40      
Gesetzliche Gewinnreserve 40      
Gewinnvortrag/-verlustvortrag -260   

Total Aktiva 740      Total Passiva (EK + FK) 740 

Abbildung 2: Überschuldung (UV + AV < FK)

Aktiva Passiva
Umlaufvermögen (UV) 140      Fremdkapital (FK) 500 

Eigenkapital (EK) -10  
Aktienkapital 400    

Anlagevermögen (AV) 350      Partizipationskapital 20      
Gesetzliche Kapitalreserve 40      
Gesetzliche Gewinnreserve 40      
Gewinnvortrag/-verlustvortrag -510   

Total Aktiva 490      Total Passiva (EK + FK) 490 

Geschütztes 
EK
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begründete Aussicht43 besteht, dass 
die Überschuldung innert ange-
messener Frist, spätestens aber 90 
Tage nach Vorliegen der geprüften 
Zwischenabschlüsse, behoben wer-
den kann und die Forderungen der 
Gläubiger nicht zusätzlich gefährdet 
werden.44 Der Antrag auf Konkursauf-
schub ist nach revidiertem Recht im 
OR nicht mehr vorgesehen.45 
 
C. Pflichten des Verwaltungsrats
Besteht begründete Besorgnis, dass 
die Gesellschaft überschuldet ist, hat 
der Verwaltungsrat die in Abschnitt 
IV.A. beschriebenen Zwischenab-
schlüsse zu erstellen. Ist die Gesell-
schaft gemäss der beiden Zwischen-
abschlüsse überschuldet, muss der 
Verwaltungsrat das Gericht benach-
richtigen, wenn keine abweichende 
Gründe nach Art. 725b Abs. 4 revOR 
bestehen.46  
Das heisst insbesondere, wenn Ge-
sellschaftsgläubiger im Ausmass der 
Überschuldung im Rang hinter alle 
anderen Gläubiger zurücktreten und 
ihre Forderungen stunden, sofern 
der Rangrücktritt den geschuldeten 
Betrag und die Zinsforderungen wäh-
rend der Dauer der Überschuldung 
umfasst. Die Benachrichtigung des 
Gerichts kann zudem unterbleiben, 
solange gemäss Art. 725b Abs. 4  
Ziff. 2 revOR begründete Aussicht be-
steht, dass die Überschuldung innert 

angemessener Frist, spätestens aber 
90 Tage nach Vorliegen der geprüften 
Zwischenabschlüsse, behoben wer-
den kann und dass die Forderungen 
der Gläubiger nicht zusätzlich gefähr-
det werden. Der Verwaltungsrat hat in 
jedem Fall gemäss Art. 725b Abs. 6 
revOR mit gebotener Eile zu handeln.

V. Fazit
Durch das revidierte Aktienrecht 
vom 19. Juni 2020 beabsichtigt der 
Gesetzgeber, das schweizerische 
Sanierungssystem und insbeson-
dere die Finanzverantwortung des 
Verwaltungsrates zu stärken. Mit der 
Ratifizierung des neuen Tatbestands 
der drohenden Zahlungsunfähigkeit 
und den (rechtzeitig und mit gebote-
ner Eile) zu treffenden Massnahmen 
zuhanden der Gesellschaft, sollen 
Anzeichen einer Überschuldung früh-
zeitig erkannt und einer solchen ent-
gegengewirkt werden.47 
Der neu eingeführte Gesetzesarti-
kel zur Zahlungsunfähigkeit ist zu 
begrüssen, besonders wenn man 
berücksichtigt, dass neun von zehn 
Konkurse auf Liquiditätsengpässe 
zurückzuführen sind und dass zwei 
Drittel der Unternehmen, denen eine 
Nachlassstundung gewährt wurde, 
letztlich liquidiert werden.48 
Es empfiehlt sich daher, dass Ver-
waltungsräte ihren gesetzlichen 
Handlungspflichten im Rahmen ihrer 
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Finanzverantwortung nach Art. 716a 
Abs. 1 Ziff. 3 i.V.m. Art. 725 Abs. 1 re-
vOR frühzeitig nachkommen, indem 
sie das Instrument der systemati-
schen und kontinuierlichen Liquidi-
tätsplanung einführen und so dazu in 
der Lage sind, die Gesellschaft best-

möglich vor einem Liquiditätsengpass 
mit Konkursfolge zu schützen. Dies 
nicht zuletzt, da Verwaltungsräte  bei 
Verletzung ihrer Handlungspflichten 
nach Massgabe von Art. 754 OR we-
gen Konkursverschleppung haftbar 
gemacht werden können. 
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1. Einleitung 
Zulieferer können nicht erfüllen, Um-
sätze und Gewinn brechen plötzlich 
ein, Kunden begleichen die Rech-
nungen nicht oder nicht innerhalb der 
vereinbarten Zahlungsfrist. 
Diese Ereignisse führen dazu, dass 
sich auch bis anhin erfolgreiche Unter-
nehmen plötzlich in einer Schieflage 
befinden. Nebst bspw. haftungs-, ar-
beits- und konkursrechtlichen Fragen 
öffnen sich oftmals auch steuerliche 
Problemfelder oder zumindest stellen 
sich Fragen, die mit den Massnah-
men zur Fortführung des Unterneh-
mens verbunden sind. 
Massnahmen, die oftmals zur Siche-
rung der Fortführung des Unterneh-
mens ergriffen werden, können grob 
in folgende Bereiche unterteilt wer-
den: 
1. Sicherstellung der Liquidität; und
2. Abwendung des Konkurses.
In der Praxis war und ist auch heute 

noch die Sicherstellung der Liquidität 
für Unternehmen das Hauptanliegen, 
wobei anzunehmen ist, dass auch der 
zweite Bereich möglicherweise zu-
künftig an Gewicht gewinnen wird, da 
gewisse Branchen immer noch stark 
unter der Pandemie leiden. 
Nachfolgend wird auf Massnahmen 
zur Sicherung der Liquidität einge-
gangen, wobei sich mit Liquidität 
sichernden Massnahmen möglicher-
weise auch ein Konkurs abwenden 
lässt. Dabei wird insbesondere auf 
Massnahmen eingegangen, die im 
Zuge der Pandemie immer wieder 
zu Diskussionen führten und immer 
noch führen. 

2.  Massnahmen ausserhalb des Sa-
nierungsbereiches – Beschaffung 
und Sicherung von Liquidität

a. Verzögerung von Steuerzahlungen
Die Steuerverwaltungen reagierten 
sowohl auf Bundes- wie auch auf 
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kantonaler Ebene rasch auf die mög-
lichen Liquiditätsengpässe der Unter-
nehmen und erhoben bis am 31. De-
zember 2020 für die Mehrwertsteuer, 
besondere Verbrauchssteuern, Len-
kungsabgaben und Zollabgaben kei-
ne Vorzugszinsen.1  
Gleiches galt für die Direkte Bundes-
steuer. Auch die Kantone hatten die 
gleichen oder ähnliche Massnahmen 
wie auf Bundesebene ergriffen. Ver-
zugszinsen wurden auch im Bereich 
dieser Steuerarten ebenfalls bis am 
31. Dezember 2020 keine erhoben 
oder zumindest wurden die Zinssätze 
gesenkt. Der befristete Verzicht auf 
die Erhebung von Verzugszinsen re-
spektive die Senkung der Zinssätze 
galten in der Regel sowohl für Steuer-
forderungen der Steuerperiode 2020 
als auch für Steuerforderungen frühe-
rer Steuerperioden, sofern jeweils die 
Fälligkeit der provisorischen oder de-
finitiven Rechnung im Zeitraum vom 
1. März 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 lag.2 
Weiterhin Verzugszinsen erhoben 
wurden bei den Verrechnungs- und 
Stempelsteuern. Insbesondere Un-
ternehmen, die früh im Jahr 2020 
bereits die Auszahlung beschlossen 
hatten, nachträglich aber die Aktio-
näre die Dividendenansprüche als 
Darlehen stehenlassen wollten, wur-
den empfindlich getroffen, da die Ver-
rechnungssteuer trotzdem abgeführt 

werden musste. Sind Jahresrechnun-
gen abgenommen und Dividenden 
beschlossen, können Dividendenbe-
schlüsse grundsätzlich nicht rück-
gängig gemacht werden. 
Die Erleichterungen bei der Direkten 
Bundessteuer, Mehrwertsteuer usw. 
wurden im Zuge der weiteren Pan-
demiewelle Anfang 2021 nicht noch-
mals in Kraft gesetzt. Unternehmen, 
die derzeit nicht in der Lage sind, 
Steuerzahlungen pünktlich zu leisten, 
sind deshalb gut beraten, wenn der 
Kontakt mit der Steuerverwaltung ge-
sucht wird. 
Art. 166 DBG sieht nämlich vor, dass 
u.a. für Unternehmen, für die die Zah-
lung von Steuern, Zinsen, Kosten 
oder einer Busse wegen einer Über-
tretung innert der vorgeschriebenen 
Frist für den Zahlungspflichtigen mit 
einer erheblichen Härte verbunden 
wären, Zahlungserleichterungen ge-
währt werden können. Weiter kann 
die Steuerverwaltung auch auf die 
Erhebung von Zinsen wegen eines 
Zahlungsaufschubs verzichten. 
In der Praxis empfiehlt es sich, das 
Gespräch mit den Steuerbehörden 
frühzeitig zu suchen. In der Regel zei-
gen sich die Behörden mit ihrer Prü-
fung wohlwollend. 

b. Gewährung von Gruppendarlehen
Nebst den oben beschriebenen fak-
tisch zinsfreien Krediten sah man in 
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der Praxis eine Zunahme von Grup-
pendarlehen. 
Obwohl grundsätzlich Gruppendar-
lehen unproblematisch sind, antizi-
pierten Unternehmen teilweise nicht, 
dass sich aufgrund der teils ange-
spannten Lage des Unternehmens 
(Schuldners) die Aktivseite der Bilanz 
veränderte. Da sich die Berechnung 
des verdeckten Eigenkapitals auf die 
Aktivseite3 der Bilanz bezieht und in 
Krisenzeiten oftmals die Aktivseite 
abnimmt, reduzierte sich damit auch 
der maximal zulässige Betrag an 
Fremdkapital von Nahestehenden.4  
Diese Problematik stellt man derzeit 
bei den Jahresrechnungen 2020 re-
spektive im Zusammenhang mit den 
Steuererklärungen 2020 fest. 
Übersteigt der tatsächliche Zinsauf-
wand den maximal zulässigen Zins-
aufwand gemäss dem Kreisschrei-
ben Nr. 6 und kann kein Drittvergleich 
erbracht werden, führen die Zinszah-
lungen zu Gewinn-, Verrechnungs- 
und u.U. auch Kapitalsteuerfolgen. 
Sind die Gläubiger nahestehende 
Schweizer Gesellschaften, treffen 
zudem gegenteilige Interessen auf- 
einander, da die Gläubigerin einen 
Mindestzins zu verlangen hat. Obwohl 
gerade im jetzigen (Zins-)Umfeld oft-
mals auch Dritte auf Zinsforderungen 
verzichteten und somit grundsätzlich 
ein Drittvergleich theoretisch erbracht 
werden könnte, gestalten sich solche 

Diskussionen in der Praxis als kom-
pliziert. 
Unter Berücksichtigung der Vorgaben 
betreffend verdecktes Eigenkapital 
und insbesondere der Interessen-
konflikte zwischen nahestehenden 
Gläubigern und Schuldnern kann, 
u.U. vereinfacht formuliert, folgendes 
sinnvoll sein: 
•  Finanzierung der Schweizer Gesell-

schaft über eine ausländische Ge-
sellschaft (vorausgesetzt, dies hat 
keine nachteiligen Steuerfolgen im 
Ausland); 

•  Finanzierung über die Muttergesell-
schaft (oder noch vereinfachter: von 
oben nach unten, Einzelfallprüfung 
zwingend).5 

 
c.  Darlehen von Dritten mit Sicherhei-

ten von Nahestehenden 
Nebst der Finanzierung innerhalb 
des Konzerns oder sonstigen Na-
hestehenden forderten Drittgläubi-
ger oftmals weitere Garantien, da 
die Schuldner Kreditbestimmungen 
(bspw. Finanzkennzahlen) nicht mehr 
einhalten konnten. Von Naheste-
henden garantierte Kredite sind für 
die Berechnung des verdeckten Ei-
genkapitals einzubeziehen.6 Somit 
sind von Nahestehenden garantierte 
Bankkredite wie vom Aktionär direkt 
zur Verfügung gestelltes Fremdkapi-
tal zu behandeln.7 Heikel in diesem 
Zusammenhang ist insbesondere die 
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Frage, ob Zinszahlungen an den Dritt-
gläubiger eine geldwerte Leistung 
darstellen können. Hier ist gemäss 
Praxis der ESTV wohl davon auszu-
gehen, dass selbst bei garantierten 
Drittdarlehen eine geldwerte Leistung 
vorliegen kann und damit die entspre-
chenden Gewinn- und Verrechnungs-
steuerfolgen eintreten können.8  
Hinzu kommt, dass die herkömmli-
chen Vorlagen zur Berechnung des 
verdeckten Eigenkapitals aufgrund 
der steigenden Komplexität nur noch 
beschränkt unverändert verwendet 
werden können. Wird ein Bankkre-
dit unter dem Jahr als Darlehen von 
Nahestehenden betrachtet, erfordert 
dies Anpassungen bei den Berech-
nungen des Zinsaufwandes. 

d.  Covid-Kredite (Kredite mit Solidar-
bürgschaft)

In der Praxis ebenfalls wichtig sind die 
Covid-Kredite, da zahlreiche Unter-

nehmen einen solchen beantragten 
und dieser auch gewährt wurde. 
Mit Blick auf die Berechnung des ver-
deckten Eigenkapitals stellt sich die 
Frage, wie die Covid-Kredite zu be-
rücksichtigen sind. 
Gemäss Praxis der ESTV hängt die 
steuerliche Behandlung in Bezug auf 
die Berechnung des verdeckten Ei-
genkapitals davon ab, ob (i) der Co-
vid-Kredit vollumfänglich (100%) oder 
(ii) zu 85% der Kreditsumme durch 
letztendlich den Bund garantiert wird. 
Für die Zwecke der Direkten Bundes-
steuer sowie der Verrechnungssteuer 
gelten diese Kredite im Umfang der 
durch den Bund verbürgten Quote für 
die Berechnung der Eigen-/Fremdka-
pital-Quote als neutral. 
Jener Teil, der nicht durch den Bund 
verbürgt wird (15%), stellt Fremdkapi-
tal dar und ist als solches in die Be-
rechnungen einzubeziehen.9 Konse-
quenterweise sind auch die erhaltenen 
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Aktiven im Umfang des als bilanzneut-
ral geltenden Teils der Kredite nicht zu 
berücksichtigen. Dies allerdings nur, 
soweit mit den Krediten nicht laufende 
Kosten finanziert wurden. Der Nach-
weis über die Verwendung der Mittel 
obliegt dem Schuldner. 

3. Zusammenfassung und Fazit
Wie oben gezeigt, führen die Finan-
zierungen durch Aktionäre, aber auch 
durch Dritte, immer wieder zu Fragen 
betreffend verdecktes Eigenkapital. 
Ein vermeintlich einfaches Thema er-
weist sich plötzlich als relativ komplex 
und unklar. Obwohl die Grundpfeiler 
für die Berechnung des verdeckten 

Eigenkapitals verständlich sind, wäre 
es wünschenswert, wenn das mehr 
als 20 Jahre alte Kreisschreiben über-
arbeitet und insbesondere Fragen 
betreffend von Nahestehenden ga-
rantierten Drittkrediten aufgenommen 
werden würden. 
Für von der Pandemie betroffenen 
Unternehmen empfiehlt es sich, die 
Jahresrechnung 2020 auf allfällige 
Steuerrisiken zu prüfen. Zwar dürfte 
eine Korrektur des vergangenen Jah-
res in den meisten Fällen nicht mehr 
zulässig sein, es könnten aber we-
nigstens für die kommenden Jahre 
mögliche Anpassungen vorgenom-
men werden. 

11  Vgl. Verordnung über den befristeten Verzicht auf Verzugszinsen bei verspäteter Zahlung von Steuern, 
Lenkungsabgaben und Zollabgaben sowie Verzicht auf die Darlehensrückerstattung durch die Schweize-
rische Gesellschaft für Hotelkredit (SR 641.207.2), nicht mehr in Kraft. 

12  Vgl. Rundschreiben Zahlungserleichterungen bei der direkten Bundessteuer als Massnahme wegen des 
Coronavirus, 24. März 2020. 

13 Die Berechnungen beziehen sich auf die Verkehrswerte und nicht Buchwerte. 
14  Vgl. Kreisschreiben Nr. 6, Verdecktes Eigenkapital bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. 
15  Prüfung im Einzelfall vorbehalten und zwingend.  
16 Vgl. Kreisschreiben Nr. 6, Verdecktes Eigenkapital bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. 
17  Vgl. Oesterhelt Stefan, Zinssätze auf Aktionärsdarlehen, Darlehen von und an Aktionäre in Schweizer 

Franken und Fremdwährungen, Expert Focus, 3/2018, S. 186.  
18 Vgl. BGE 142 II 355 (betrifft nicht die Verrechnungssteuern). 
19  Vgl. Massnahmen aufgrund des Coronavirus, ESTV, https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/covid19/

news.html, Stand 7. Mai 2021. 
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1. Einleitung
Die Organe juristischer Personen ver-
pflichten die juristische Person durch 
ihr Verhalten1, darüber hinaus unterlie-
gen sie einer persönlichen Haftung2. 
Neben dieser zivilrechtlichen Verant-
wortlichkeit sehen verschiedene Ge-
setze, namentlich aus dem Bereich 
der Sozialversicherungen, eine Haf-
tung für nicht einbringliche Beitrags-
ausstände vor. Ähnliche Regelungen 
kennt auch das Steuerrecht. Nachfol-
gend soll – ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit – ein Überblick über diese 
Haftung gegeben und im Anschluss 
daran Möglichkeiten der Versicher-
barkeit solcher Risiken aufgezeigt 
werden. 

2.  Persönliche Verantwortlichkeit für 
Beitrags- oder Steuerausstände 

2.1. Relevanz der Problematik
In den Medien können immer wieder 
Schlagzeilen gelesen werden, wie 
etwa die Folgende: 
«Firmenchef muss nach Konkurs 
155000 Franken an AHV zahlen.»
Diese Art von Ereignissen sind keine 
Einzelfälle. Susanne Keller, die sich 
in ihrer Masterarbeit3 auch mit der 
Anzahl von Organhaftungsfällen aus- 
einandergesetzt hat, führt zusam-
menfassend aus:
«Gestützt auf die Untersuchung der 
publizierten sozialversicherungs-
rechtlichen Entscheide konnte im 
Vergleich mit den zivilrechtlichen Kla-
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gen eine viel höhere Anzahl von Fäl-
len ermittelt werden. Bereits anhand 
dieser Untersuchung kann bestätigt 
werden, dass die Klagen basierend 
auf Art. 52 AHVG in der Gerichtspra-
xis eine gewichtigere Stellung als die 
zivilrechtlichen Fälle einnehmen. Auch 
wenn die Anfrage beim Bundesge-
richt in Luzern ergeben hat, dass die 
Fallzahlen in Bezug auf Art. 52 AHVG 
rückläufig sind, so zeigen die Anga-
ben des Bundesamtes für Sozialver-
sicherung, dass das Risiko, mit einer 
solchen Klage konfrontiert zu werden, 
beträchtlich ist. Es werden jährlich ca. 
2100 neue Fälle registriert.»

2.2.  Überblick über die wichtigsten 
Fälle der persönlichen Haftung 
im Sozialversicherungsrecht 

2.2.1.  Haftung für ausstehende AHV-
Beiträge

Die Arbeitgebenden haben vom Lohn 
der Arbeitnehmenden die AHV-Bei-
träge abzuziehen und diese zusam-
men mit den Arbeitgeberbeiträgen 
der Ausgleichskasse abzuliefern4.
Art. 52 Abs. 1 und 2 AHVG statuieren 
zunächst eine Haftung des Arbeitge-
bers für absichtlich oder grobfahrläs-
sig der AHV verursachte Schäden. 
Subsidiär wird eine solidarische Haf-
tung der Mitglieder der Verwaltung 
und aller mit der Geschäftsführung 
oder Liquidation befassten Personen 
festgeschrieben5. 

Da es sich um eine subsidiäre Haf-
tung handelt, hat die Ausgleichskasse 
sich zunächst an die Arbeitgebenden 
zu halten. Im Falle der Zahlungsunfä-
higkeit derselben können die Organe 
direkt belangt werden. Als Organe 
gelten sowohl die formellen als auch 
die faktischen Organe. 
Voraussetzung für diese subsidiäre 
Haftung ist, dass ein Organ schuld-
haft die einschlägigen Vorschriften 
missachtet und dadurch (adäquat 
kausal) einen Schaden verursacht 
hat. Der Schaden besteht im Ausfall 
der gesetzlich geschuldeten Beiträge 
(inklusive Verwaltungskostenbeiträge, 
Verzugszinsen, Veranlagungskosten, 
Mahngebühren und Betreibungskos-
ten6). Die Missachtung von Vorschrif-
ten liegt häufig in der Nichterfüllung 
der den Arbeitgebenden vorgeschrie-
benen Beitrags- und Abrechnungs-
pflicht begründet. Die subsidiäre Or-
ganhaftung stellt keine Kausalhaftung 
dar, sondern setzt immer ein qualifi-
ziertes Verschulden, mindestens in 
Form von grober Fahrlässigkeit vor-
aus.7 Allerdings liegt ein grobfahr-
lässiges oder vorsätzliches Handeln 
nach der Rechtsprechung bereits vor, 
wenn die Arbeitgebenden den Arbeit-
nehmerbeitrag vom Lohn abgezogen, 
diesen aber nicht weiter geleitet ha-
ben8. Bei Aktiengesellschaften wer-
den strenge Anforderungen an die 
Sorgfaltspflicht der Organe gestellt. 
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Die Delegation von Geschäftsfüh-
rungs- und Vertretungsbefugnissen 
an Dritte entbindet die Organe nicht 
von ihrer Überwachungspflicht. Bei 
offenkundigen Verlusten von bedroh-
lichem Ausmass sind Auskünfte über 
die Ablieferung und Abrechnung der 
Beiträge einzuholen und Weisungen 
zu erteilen sowie dieselben zu kont-
rollieren, ansonsten Grobfahrlässig-
keit angenommen wird.9  
Somit hat das Organ faktisch sicher-
zustellen, dass die Beiträge abgelie-
fert werden, ansonsten ein grobfahr-
lässiges Verhalten und damit letztlich 
eine Verantwortlichkeit nach Art. 52 
AHVG vorliegt. 

2.2.2.  Haftung für Beitragsausstände 
weiterer Sozialversicherungen

Die Invalidenversicherung10, die Er-
werbsersatzordnung11, die Arbeitslo-
senversicherung12 und das Familien-
zulagengesetz13 verweisen auf Art. 52 
AHVG14. 
Diese Bestimmung wird in den ge-
nannten Sozialversicherungszweigen 
mithin sinngemäss angewendet. Aus 
diesem Grund kann an dieser Stelle 
auf die vorstehenden Ausführungen 
zur AHV verwiesen werden. 

2.3.  Solidarische Haftung mit dem 
Steuerpflichtigen

2.3.1. Mithaftung der Liquidatoren
Verschiedene Steuergesetze sehen 

insbesondere bei der Liquidation einer 
juristischen Person eine solidarische 
Mithaftung der mit ihrer Verwaltung 
und Liquidation betrauten Personen 
für die geschuldeten Steuern bis zum 
Liquidationsergebnis vor. 
Zu nennen sind:
– Art. 55 Abs. 1 DBG
– Art. 15 Abs. 1 und 2 VStG
– Art. 15 Abs. 1 lit. e MWSTG
Die Liquidatoren sind somit gehal-
ten, die Bezahlung der geschuldeten 
Steuern sicher zu stellen, bevor sie 
das Liquidationsergebnis verteilen. 

2.3.2.  Veräusserung und Verwertung 
von Betriebsstätten und Sitz-
verlegungen ins Ausland

Mit dem Steuerpflichtigen haften die-
jenigen Personen solidarisch, welche 
Geschäftsbetriebe oder Betriebsstät-
ten in der Schweiz auflösen oder in 
der Schweiz gelegene Grundstücke 
oder durch solche gesicherte Forde-
rungen veräussern oder verwerten15. 
Eine Mithaftung für geschäftsfüh-
rende Organe bei Sitzverlegungen ins 
Ausland sieht auch das Mehrwert-
steuergesetz16 vor. 
Somit ist auch bei der Veräusserung 
und Verwertung von Betriebsstätten 
sowie bei Sitzverlegungen ins Aus-
land die Bezahlung der geschuldeten 
Steuern sicher zu stellen, um eine 
persönliche Haftung dafür zu vermei-
den.
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2.3.3. Mithaftung bei Straftaten
Nach Art. 177 Abs. 1 DBG ist die-
jenige Person strafbar und haftet 
überdies für die hinterzogene Steuer 
solidarisch, die vorsätzlich zu einer 
Steuerhinterziehung anstiftet, Hilfe 
leistet oder als Vertreter des Steuer-
pflichtigen diese bewirkt oder daran 
mitwirkt.   
Art. 12 Abs. 3 VStrR sieht zudem vor, 
dass bei Steuerhinterziehung und 
Erschleichung von Beiträgen auch 
die Teilnehmenden an der Tat für die 
nachzuentrichtenden oder zurückzu-
erstattenden Beträge solidarisch mit 
den Zahlungspflichtigen haften. 
Den Steuerberatern und Organen 
ist daher dringend zu empfehlen, an 
Steuerdelikten der Kunden nicht mit-
zuwirken, schriftlich davon abzuraten 
und das Mandat niederzulegen, so-
fern der Kunde nicht davon absehen 
möchte. 

3.  Versicherbarkeit der Verantwort-
lichkeit für Beitrags- und Steuer-
ausstände

3.1.  Im Rahmen von D&O-Versiche-
rungen 

Die D&O (Directors and Officers lia-
bility insurance) ist eine Organhaft-
pflichtversicherung, welche alle ma-
teriellen und faktischen Organe eines 
Unternehmens absichert. Dabei han-
delt es sich um eine sog. Versiche-
rung zu Gunsten Dritter, d.h. Versi-

cherungsnehmer und Prämienzahler 
ist die juristische Person – versicherte 
Personen sind deren Organe.
Während einzelne D&O-Versicherer 
Ansprüche im Zusammenhang mit 
nichtbezahlten Steuern und Sozial-
versicherungsabgaben aus risiko-
technischer Sicht generell ausschlies-
sen, übernehmen andere Anbieter die 
Kosten für die Abwehr unberechtigter 
Ansprüche im Zusammenhang mit 
unbezahlten Steuern und Sozialver-
sicherungsabgaben. Eine derart auf 
Abwehr unberechtigter Ansprüche 
limitierte Versicherungsdeckung er-
weist sich nur in den seltensten Fällen 
für die versicherte Person als zielfüh-
rend, da insbesondere die Haftung für 
nicht bezahlte Sozialversicherungs-
abgaben sehr streng gehandhabt 
wird und regelmässig zu einer Verant-
wortlichkeit führt. 
Bei der Wahl der D&O-Versicherung 
sollte daher darauf geachtet werden, 
dass diese eine erweiterte Deckung 
für nichtbezahlte Steuern und Sozial-
versicherungsabgaben einschliesst, 
wie dies bei der AXA möglich ist. Da-
bei erstreckt sich der Versicherungs-
schutz im Falle der Insolvenz bzw. 
des Konkurses des Arbeitgebers so-
wohl auf die Abwehrkosten als auch 
auf die nichtbezahlten Steuern und 
Sozialversicherungsabgaben selbst17. 
Generell kein Versicherungsschutz 
besteht, wenn die unterlassene Be-
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zahlung der Steuern und Sozialversi-
cherungsabgaben auf einer bewuss-
ten Entscheidung eines versicherten 
Organs beruht. 

3.2.  Im Rahmen der Berufshaft-
pflichtversicherung des Treuhän-
ders oder Steuerberaters

Berufshaftpflichtversicherungen de-
cken grundsätzlich die typische be-
rufliche Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers, zum Beispiel die Tätigkeit 
als Treuhänder oder Steuerberater. 
Haftpflichtansprüche aufgrund feh-
lerhafter Beratung bezüglich Steuern 
und Sozialversicherungsabgaben fal-
len unter den Versicherungsschutz. 
Der standardisierte Ausschluss 
«Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge» bezieht sich – jedenfalls bei 
der AXA – nur auf die den Versicher-
ten persönlich auferlegten Verbind-
lichkeiten aus direkten und indirekten 
Steuern bzw. Sozialversicherungsab-
gaben. Nicht unter diesen Ausschluss 
fällt die zivilrechtliche Haftung aus der 
Beratung. 
Treuhänder und Steuerberater kön-
nen zudem die Haftpflicht aus ihren 
Drittmandaten (Haftung aus der Ei-
genschaft oder Funktion als Organ ei-
ner juristischen Drittgesellschaft) über 
die Berufshaftpflichtversicherung 
mitversichern. Dabei handelt es sich 
um eine unkomplizierte und norma-
lerweise prämiengünstige Versiche-

rungslösung. Bei solchen Drittman-
datsdeckungen kann bei einzelnen 
Anbietern, so auch bei der AXA, auch 
die erweiterte Deckung für nichtbe-
zahlte Steuern und Sozialversiche-
rungsabgaben im Insolvenzverfahren 
der Drittgesellschaft eingekauft wer-
den, was dringend empfohlen wird. 
Wie bei der D&O besteht auch hier 
kein Versicherungsschutz, wenn die 
unterlassene Bezahlung der Steuern 
und Sozialversicherungsabgaben auf 
einer bewussten Entscheidung eines 
versicherten Organs basiert. 

3.3.  Kein Versicherungsschutz für 
Straftaten 

Alle Versicherer kennen einen Aus-
schluss für Ansprüche aus Straftaten 
bzw. für wissentlich oder vorsätzlich 
begangenen Pflichtverletzungen der 
Versicherten. Die in Ziffer 2.3.3. vor-
stehend erwähnten Fälle der Mithaf-
tung für Straftaten fallen somit nicht 
unter den Versicherungsschutz einer 
Berufs- oder Organhaftpflichtversi-
cherung. 

4. Fazit und Tipps
Organe unterliegen bei versäumter 
Begleichung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen von Gesetzes wegen 
einer strengen Haftung. Dasselbe gilt 
für Organe und Berater bei der Ent-
richtung von Steuern namentlich bei 
der Liquidation und Sitzverlegung. Sie 
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entzogen, weshalb die Vorausset-
zungen für die Haftung nicht mehr 
erfüllt sind.

•  Sie haften nur für Forderungen, die 
während Ihrer Amtszeit entstanden 
sind. Kontrollieren Sie, dass Ihnen 
nicht Schäden vorgehalten werden, 
für die Sie noch nicht oder nicht 
mehr verantwortlich waren.

•  Suchen Sie frühzeitig einen Anwalt 
auf, um die Rechtmässigkeit und 
Höhe der Forderungen zu prüfen. 

•  Beachten Sie die laufenden Fristen 
und reagieren Sie sofort. Die Kon-
trolle der Abrechnungen, das Ak-
tenstudium sowie die Ausarbeitung 
einer Rechtsschrift brauchen aus-
reichend Zeit.

Neben diesen konkreten Vorsichts-
massnahmen bei der täglichen Arbeit 
empfiehlt es sich, eine optimale Versi-
cherungslösung abzuschliessen. Da-
bei ist auf Folgendes zu achten: 
–  Prüfen Sie Ihre (Organ- bzw. Be-

rufs-) Haftpflichtversicherung, ob 
und in welchem Umfang die hier 
diskutierten Forderungen versichert 
sind.

–  Prüfen Sie, ob die Höhe der verein-
barten Versicherungssumme aus-
reichend ist.

–  Sofern Sie über eine Versicherungs-
deckung verfügen, melden Sie den 
Schadenfall frühzeitig der Versiche-
rung an.

können neben den primär Leistungs-
pflichtigen mitverpflichtet werden. Es 
ist in solchen Konstellationen somit 
die notwendige Vorsicht geboten.
Bei der Liquidation einer Gesellschaft 
ist die Entrichtung der Steuern ge-
nauso wie bei einer Sitzverlegung ins 
Ausland mit der gebotenen Sorgfalt 
vorzunehmen und das Liquidations-
ergebnis für die Bezahlung der Steu-
ern zu verwenden, bevor es verteilt 
wird. 
Die Grenze zwischen rechtmässiger 
Steueroptimierung und der Teilnahme 
an Steuerdelikten ist von eminenter 
Bedeutung und zu respektieren. 
Hinsichtlich der Sozialversicherungs-
beiträge ist zu empfehlen:
•  Stellen Sie sicher, dass die Sozial-

versicherungs-Beiträge vollumfäng-
lich und zeitnah an die Ausgleichs-
kasse überwiesen werden und 
verlassen Sie sich nicht allein auf 
eingeholte Auskünfte. 

•  Kontrollieren Sie die Abrechnungen 
der SVA genauestens. Die Abrech-
nungen können fehlerbehaftet bzw. 
die daraus abgeleiteten Forderun-
gen bereits verjährt sein.

•  Die Haftung der Gesellschaftsor-
gane besteht nur für Forderungen, 
die vor der Konkurseröffnung ent-
standen sind. Alle neueren For-
derungen fallen weg – denn nach 
Konkurseröffnung ist den Organen 
die Kontrolle über die Gesellschaft 
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11  Art. 55 Abs. 2 ZGB.
12  Art. 55 Abs. 3 ZGB und Art. 754 OR für die Exekutivorgane der Aktiengesellschaft, Art. 827 OR bei der 

GmbH, Art. 916 f. OR bei der Genossenschaft.
13  Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates, Bedeutung und Entwicklung zivilrechtlicher Verantwortlichkeits-

klagen gegen Verwaltungsräte, 2011, teilweise publiziert in Jusletter vom 24. Oktober 2011. Neuere Pub-
likationen zu Fallzahlen sind nicht bekannt. 

14 Vgl. Art. 51 AHVG.
15  Detaillierte Ausführungen zum Bezug dieser Beiträge und der Haftung sowie der Praxis dazu finden sich 

in der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen vom 1. Januar 2021 über den Bezug der 
Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB), 318.102.04 d, namentlich ab S. 161 ff. 

16  BGE 121 III 382; 9C_599/2017 vom 26. Juni 2018, Erw. 3.1.
17  9C_599/2017 vom 26. Juni 2018, Erw. 4.2.1.
18  Es kann auf die in FN 6 erwähnte Wegleitung und die dort zitierten Entscheide verwiesen werden
19  BGE 114 V 19.
10 Art. 66 IVG.
11  Art. 21 Abs. 2 EOG.
12 Art. 6 AVIG.
13  Art. 25 lit. c FamZG, SR 836.2.
14  Vgl. Urteil des Bundesgerichtes 9C_599/2017 vom 26. Juni 2018, Erw. 2; Urteil des Verwaltungsgerichts 

des Kantons Zug vom 4. Juli 2013 S 2013 34 betreffend Schadenersatzforderung im Zusammenhang mit 
der Auszahlung der Zulagen gestützt auf Art. 25 lic. c FamZG i.V.m. Art. 52 AHVG. 

15 vgl. Art. 13 Abs. 3 lit. d DBG.
16 Art. 15 Abs. 1 lit. f MWSTG.
17  Gemäss C7 Allgemeine Vertragsbedingungen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe 

(D&O), Ausgabe 04.2021 der AXA gilt: «Versichert sind Ansprüche im Zusammenhang mit nicht abgeführ-
ten direkten und indirekten Steuern (z.B. Mehrwertsteuer) und Sozialversicherungsbeiträgen (z.B. AHV, 
BVG) nur, sofern eine versicherte Person im Falle der Insolvenz des Versicherungsnehmers und/oder eine 
seiner Tochtergesellschaften persönlich dafür haftet. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
wenn die unterlassene Bezahlung dieser Steuern und/oder Sozialversicherungsabgaben auf einer be-
wussten Entscheidung einer versicherten Person basiert.»
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I. Ausgangslage
Dass die Schweiz als Binnenland eine 
eigene Hochseeflotte betreibt, ist his-
torisch bedingt und versorgungs- so-
wie wirtschaftspolitischen Gründen 
geschuldet.1 Obwohl erste Bestrebun-
gen für eine Schweizer Flotte bereits 
in den Anfängen der Gründungsjahre 
des schweizerischen Bundesstaats 
festzustellen waren, ist deren Ein-
führung insbesondere auf den Ers-
ten Weltkrieg zurückzuführen.2 Um 
die Beschaffung der notwendigen 
Schiffe zur Versorgung des Landes 
in Kriegszeiten zu sichern, gewährte 
der Bund privaten Reedereien finan-
zielle Unterstützung. Erst in Form von 
vorteilhaften Darlehen, später durch 
Bürgschaften zur Risikodeckung ge-
genüber privaten Kreditinstituten.3 

Aufgrund von substanziellen Ausfäl-
len und damit verbundenen Kosten 
in Millionenhöhe standen diese Bürg-
schaftsvereinbarungen in den letz-
ten Jahren vermehrt in der Kritik.4 Im 
Jahre 2016 entschied der Bundesrat, 
dass keine neuen Bürgschaften ge-
währt werden. 
Heute belegt die von in der Schweiz 
ansässigen Unternehmen betriebene 
Flotte gemessen an der Bruttoton-
nage in Europa Platz 4 und weltweit 
Platz 10.5 Von in der Schweiz ansäs-
sigen Unternehmen werden mehr als 
900 Schiffe betrieben.6 Ein erstaun-
licher Fakt für ein Land ohne direk-
ten Meereszugang! Zu den in der 
Schweiz domizilierten Unternehmen 
gehören auch zentrale Akteure des 
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maritimen Sektors wie die Mediterra-
nean Shipping Company (MSC), eine 
seit 1978 in Genf registrierte Gesell-
schaft, welche eine Flotte von mehr 
als 550 Schiffen unterhält und die 
zweitgrösste Containerschifffahrts-
gesellschaft der Welt darstellt. Aller-
dings befindet sich die Schweizer 
Hochseeschifffahrt seit Jahren in einer 
Krise. Durch das Verschwinden be-
stimmter Schiffseigner oder -betreiber 
hat sich die unter Schweizer Flagge 
verkehrende Flotte in den letzten vier 
Jahren von 50 auf 18 verringert.7 Für 
das Funktionieren des internationalen 
Handels und der Weltwirtschaft gene-
rell ist die Hochseeschifffahrt jedoch 
äusserst wichtig. Heute wird mehr als 
90% des globalen Handels über den 
Seeweg abgewickelt.8  
Mitschuld am Bedeutungsverlust der 
Hochseeschifffahrt in der Schweiz hat 
der nicht auf die Bedürfnisse des ma-
ritimen Sektors abgestimmte Rechts- 
und Regulierungsrahmen. Während 
die in der Schweiz ansässigen Schiff-
fahrtsgesellschaften der ordentlichen 
Besteuerung unterstehen, sehen aus-
ländische Staaten zumeist privilegierte 
Besteuerungsmodelle für diesen Sek-
tor vor. Diese lassen sich einteilen in 
die Tonnagesteuer sowie andere spe-
zifische Sonderregelungen für im mari-
timen Bereich tätige Unternehmen. Im 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
hat sich insbesondere das Modell der 

Tonnagesteuer durchgesetzt.9 Dies 
ist insoweit bemerkenswert, als dass 
Art. 107 Abs. 1 des  Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) ein grundsätzliches Verbot (mit 
Genehmigungsvorbehalt) staatlicher 
Beihilfen statuiert. Angesichts der stra-
tegischen und wirtschaftlichen Bedeu-
tung des maritimen Sektors sieht die 
Europäische Kommission hierfür eine 
dieser seltenen Genehmigungen vor. 
Die jeweiligen Tonnagesteuerregelun-
gen der EU-Mitgliedstaaten unterliegen 
als Beihilferegelungen einer fortlaufen-
den Prüfung durch die Europäische 
Kommission und werden unter Vor-
behalt der Vereinbarkeit mit den EU-
Beihilfevorschriften in der Regel für eine 
Dauer von zehn Jahren genehmigt.10 
Um den international bestehenden 
Wettbewerbsnachteil für schweize-
rische Schifffahrtsunternehmen zu 
beheben und so den Wirtschafts-
standort Schweiz zu stärken, wurde 
die Einführung einer schweizerischen 
Tonnagesteuer bereits im Rahmen der 
Unternehmenssteuerreform III als mög-
liche Massnahme geprüft. Am Ende 
wurde das Thema allerdings durch das 
Parlament vom grossen Reformpaket 
herausgelöst und der Bundesrat be-
auftragt, dafür eine separate Vorlage 
zu erarbeiten. Diesem Auftrag ist der 
Bundesrat nun nachgekommen, in-
dem er den Entwurf zum Bundes-
gesetz über die Tonnagesteuer auf 
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Seeschiffen (nachfolgend «Tonnage-
steuergesetz») in die Vernehmlassung 
schickte. Mit Blick auf die internatio-
nale Akzeptanz der Schweizer Ton-
nagesteuer hat sich der Bundesrat 
für eine EU-konforme Ausgestaltung 
entschieden.11 Es handelt sich hierbei 
jedoch nicht, wie vom Namen sugge-
riert, um ein eigenständiges Gesetz, 
sondern die Bestimmungen würden im 
Falle einer Einfügung als Ergänzungen 
im Bundesgesetz über die direkte Bun-
dessteuer (DBG) und im Bundesgesetz 
über die Harmonisierung der direkten 
Steuern der Kantone und Gemeinden 
(StHG) Eingang finden. Nachfolgend 
sollen die wichtigsten Eckpunkte des 
Tonnagesteuerentwurfs dargelegt und 
allfälliges Verbesserungspotenzial auf-
gezeigt werden. 

II. Inhalt der Vorlage
Charakteristisch für die Tonnage-
steuer ist, dass die Steuerbemessung 
vom Frachtvolumen (Brutto  oder Net-
toraumzahl) des Schiffes abhängt und 
nicht mehr vom tatsächlich erwirt-
schafteten Gewinn, wie dies bei der 
ordentlichen Besteuerung der Fall ist. 
Die Tonnagesteuer ist daher nicht als 
spezielle Steuer zu verstehen, son-
dern vielmehr als Methode zur Steuer-
bemessung. Für die Schifffahrtsunter-
nehmen bringt dies Kalkulations- und 
Planungssicherheit. Da durch das 
Abstellen auf das Frachtvolumen das 

effektive Geschäftsergebnis in den Hin-
tergrund rückt, sind auch Verluste aus 
dem operativen Geschäft nicht mehr 
beachtlich. Davon profitieren die Steu-
erbehörden, welche auch in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten mit gewissen 
Fixeinnahmen rechnen können. 

A.  Steuerlicher Anknüpfungspunkt 
und Anwendungsbereich

Der Tonnagesteuerentwurf des Bun-
desrates sieht in Bezug auf die Unter-
stellung unter das Tonnagesteuerre-
gime die Freiwilligkeit vor.12 Das hätte 
zur Folge, dass den Schifffahrtsun-
ternehmen fortan ein Wahlrecht zwi-
schen ordentlicher Besteuerung und 
der Besteuerung nach den Regeln 
der Tonnagesteuer zukommen würde. 
Falls die Wahl auf die Tonnagesteuer 
fällt, gilt eine Lock-in-Periode von 
zehn Jahren.13 Damit sollen schäd-
liche Steuerplanungsmöglichkeiten 
eingeschränkt werden, indem verhin-
dert wird, dass bei absehbaren Ver-
lusten vorübergehend aus dem Re-
gime ausgestiegen wird, um so eine 
Besteuerung zu verhindern. 
Um zu prüfen, ob für die Tonnage-
steuer optiert werden kann, sind  
2 Voraussetzungen zu erfüllen: Einer-
seits sind unternehmensbezogene 
Anforderungen vorgesehen, anderer-
seits werden Anforderungen an die 
Schiffe selbst gestellt. In Bezug auf 
das Unternehmen wird die steuerliche 
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Ansässigkeit in der Schweiz verlangt. 
Überdies kann ein Unternehmen ein 
Schiff nur der Tonnagesteuer unter-
stellen, wenn es dieses auch betreibt. 
Als Betrieb im Sinne des Tonnage-
steuergesetzes gilt im Wesentlichen 
die Bereederung (u.a. Fracht- und 
Passagierbeförderung), die Befrach-
tung (Abwicklung von Transportauf-
trägen auf See) und die Vercharterung 
(Vermietung von Seeschiffen inkl. Aus-
rüstung und Besatzung).14  
Abschliessend wird verlangt, dass 
mindestens 60% der Tonnage der 
vom steuerpflichtigen Unternehmen 
betriebenen Flotte im Register der 
schweizerischen Seeschiffe oder  
eines Mitgliedstaates des EWR ein-
getragen ist.15  
Bei den Anforderungen an das Schiff 
stehen die damit ausgeführten Ak-
tivitäten im Zentrum. Die gesetzlich 
zugelassenen Tätigkeiten, und damit 
durch die Tonnagesteuer abgegol-
tenen Einkünfte, sind in Art. 73 Abs. 
1 Tonnagesteuergesetz abschlies-
send aufgeführt. Diese sind: Güter-
transport, Personentransport, Ret-
tungs- und Unterstützungsdienste, 
Kabel- und Rohrverlegung, Errich-
tung von Offshore-Bauwerken sowie 
wissenschaftliche Meeresforschung. 
Der Gewinn aus Nebentätigkeiten an 
Bord würde ebenfalls unter die Tonna-
gesteuer fallen, sofern er 50 Prozent 
des Gewinns aus dem Betrieb des 

Schiffs nicht überschreitet. Fallen im 
Unternehmen noch weitere, schiff-
fahrtsfremde Einkünfte an oder üben 
die Schiffe sowohl zur Tonnagesteuer 
berechtigte als auch nicht-berechtigte 
Tätigkeiten aus, so sind die entspre-
chenden Einkünfte mittels Sparten-
rechnung auszusondern und ordent-
lich zu besteuern.16 

B. Berechnung der Tonnagesteuer 
In Bezug auf die Berechnung der Ton-
nagesteuer lassen sich grundsätzlich 
zwei Berechnungsmodelle unter-
scheiden: das EU -Modell sowie das 
griechische Modell. Staaten wie Kro-
atien und Zypern sehen Kalkulations-
modelle vor, die von den Grundmodel-
len abweichen. 
Beim EU-Modell erfolgt die Ermittlung 
des steuerbaren Gewinns pro Schiff 
anhand eines fiktiv vordefinierten Ge-
winnschlüssels pro Nettotonnage pro 
Betriebstag. Der resultierende Ge-
winn unterliegt dann dem länderspe-
zifischen ordentlichen Steuersatz. Für 
dieses Berechnungsmodell hat sich 
auch der Bundesrat im Tonnagesteu-
erentwurf entschieden. Zusätzlich sieht 
er die Berücksichtigung ökologischer 
Kriterien vor, indem für emissions-arme 
Schiffe eine Reduktion des Gewinn-
schlüssels von bis zu 20% vorgese-
hen ist. Damit nimmt die Vorlage ein 
wesentliches Element aktueller Ent-
wicklungen und Diskussionen in der 
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Schifffahrtindustrie auf, welche sich an 
den Emissionsreduktionszielen der In-
ternational Maritime Organization (IMO) 
orientieren. Berechnungsbeispiel siehe 
Abbildung 1.
Beim griechischen Modell basiert der 
steuerbare Gewinn auf der Brutto-
raumzahl, multipliziert mit einem vor-
definierten, von der Bruttoraumzahl 
abhängigen Koeffizienten sowie einem 
Steuersatz, der in Abhängigkeit zum Al-
ter des Schiffs steht. Der vordefinierte 
Gewinn (beim EU -Modell) resp. der 
Koeffizient (beim griechischen Modell) 
pro Frachtvolumen ist dabei degres-
siv ausgestaltet, da grössere Schiffe 
in der Regel mit kleineren Margen pro 
Volumeneinheit rechnen.

III. Kritische Punkte
Der Tonnagesteuerentwurf geht in die  
richtige Richtung. Um internat. konkur- 
renzfähig zu sein, bedarf er jedoch 
insbesondere in den folgenden drei 
Bereichen der Verbesserung: (i) beim 
Flaggenerfordernis, (ii) beim grund-
sätzlichen Ausschluss von Einkünften 
aus der Vercharterung auf Bareboat-
Basis sowie (iii) bei der Steuerlast. 

A. Flaggenerfordernis
Wie bereits erwähnt, muss gemäss 
des Tonnagesteuergesetzes mindes-
tens 60% der von der steuerpflichti-
gen Person betriebenen Flotte im Re-
gister der schweizerischen Seeschiffe 
oder eines EWR-Staates eingetragen 

Abbildung 1: 
Berechnungsbeispiel der schweizerischen Tonnagesteuer

  (Nettoraumzahl x fiktiver Gewinn pro Nettotonne x 
 Betriebstag) x ordentlicher Gewinnsteuersatz

Sachverhalt: Ein Frachtschiff eines Schweizer Schifffahrtsunternehmens mit einer 
Nettoraumzahl von 50 000, das im Geschäftsjahr 330 Tage im Betrieb war.

 Fiktiver Gewinn pro Tag pro 100
 Nettotonnen (NT)

Bis 1000 NT: CHF 1.09
Zwischen 1000 tons und 10 000 NT: CHF 0.8
Zwischen 10 000 und 25 000 NT: CHF 0.52
Über 25 000 NT: CHF 0.26

Steuerbarer Gewinn/Tag: CHF 1.09 x 10 + CHF 0.8 x 10 x 9 + CHF 0.52 x 10 x
15 + CHF 0.26 x 10 x 25 = CHF 225.9
Steuerbarer Gewinn/Jahr: CHF 225.9 x 330 Betriebstage = CHF 74 547
Steuerlast: CHF 74 547 x ordentlicher Gewinnsteuersatz

Steuerlast =

Nettoraumzahl pro Schiff
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sein, damit ein Unternehmen für die 
Tonnagesteuer optieren kann. Diese 
Anforderung kann von der überwie-
genden Mehrheit der schweizerischen 
Schifffahrtsunternehmen so nicht er-
füllt werden. Insbesondere im Roh-
stoffhandel ist aus historischen sowie 
politischen Gründen eine Mehrheit der 
Flotte ausserhalb des EWR eingetra-
gen. Dies wurde auch von der Europäi-
schen Kommission so erkannt, welche 
in ihren Leitlinien das Flaggenerfor-
dernis bereits als erfüllt ansieht, wenn 
der EWR-Flaggenanteil bei Eintritt ins 
System erhöht oder zumindest gehal-
ten wird, wobei beim Eintritt zumindest 
ein Schiff unter EWR-Flagge fahren 
muss.17 Diese Regelung sollte auch in 
der schweizerischen Tonnagesteuer 
Eingang finden.

B. Vercharterung auf Bareboat-Basis
Gemäss Art. 73 Abs. 2 Tonnagesteu-
ergesetz ist die Vercharterung eines 
Schiffs unter den Begriff des Betriebs 
zu subsumieren. Hierbei gilt es zwi-
schen Time- und Voyage-Charter so-
wie Bareboat-Charter zu unterschei-
den: Beim Time- und Voyage-Charter 
handelt es sich um die Vermietung des 
bereederten Schiffs, d.h. inklusive Aus-
rüstung und Mannschaft, wohingegen 
beim Bareboat-Charter lediglich das 
«nackte» Schiff vermietet wird. Kont-
rovers ist insbesondere das Bareboat-
Chartering, da es sich hierbei nicht um 

eine eigentliche Schifffahrts-, sondern 
primär um eine Finanzierungsaktivi-
tät handelt. So sollen Einkünfte aus 
Bareboat-Chartering gemäss dem er-
läuternden Bericht zum Tonnagesteu-
ergesetz auch nicht in den Geltungs-
bereich der Tonnagesteuer fallen.18 Der 
grundsätzliche Ausschluss des Bare-
boat-Charterings wird der Komplexität 
und Bedeutung dieses Themas nicht 
gerecht. So gilt es zunächst zwischen 
konzerninternen Verhältnissen und 
Rechtsgeschäften mit Dritten zu unter-
scheiden. Bareboat-Chartering inner-
halb einer Gruppe sollte unbeschränkt 
zulässig sein, da es sich hierbei ledig-
lich um eine Frage der Konzernstruktu-
rierung handelt. Bei Rechtsgeschäften 
mit Dritten sind Vorbehalte durchaus 
berechtigt; doch ist für Unternehmen 
eine gewisse Flexibilität unabdinglich, 
um auf temporäre Überkapazitäten 
adäquat reagieren zu können. Wer-
den diese Einkünfte von der Tonna-
gesteuer komplett ausgenommen, 
hätte dies aufwändige buchhalterische 
Abgrenzungen zur Folge, womit im 
Zweifel aus administrativen Gründen 
auf die Vercharterung verzichtet wer-
den müsste. Dies wäre bereits aus 
Gründen der Ressourceneffizienz nicht 
wünschenswert. Einkünfte aus dem 
Bareboat-Chartering sollten daher vom 
Geltungsbereich der Tonnagesteuer 
eingeschlossen sein, sofern sie auf 
Überkapazitäten zurückzuführen sind. 
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Eine solche Regelung wäre auch mit 
der von der Europäischen Kommission 
ausgearbeiteten Entscheidungspraxis 
vereinbar.

C. Steuerlast
Inwiefern die Tonnagesteuer im inner-
staatlichen Verhältnis, d. h. im Vergleich 
zur ordentlichen Besteuerung, zu einer 
vorteilhafteren Steuerlast führt, lässt 
sich anhand der derzeitigen Informati-
onslage nicht abschliessend bewerten. 
Die gemäss Tonnagesteuergesetz vor-
gesehene Steuerlast liegt international 
nur im Mittelfeld.19 Dies wird aufgrund 
der grossen ausländischen Konkur-
renz wohl kaum genügen, vermehrt 
maritime Aktivitäten in der Schweiz 

anzusiedeln. Die Steuerlast sollte sich 
daher an den Vorreiterstaaten der  
Europäischen Union orientieren. 

IV. Fazit
Die Vernehmlassungsfrist zum Tonna-
gesteuergesetz ist am 31. Mai 2021 
ausgelaufen. Es bleibt abzuwarten, in-
wiefern es noch zu Anpassungen am 
Gesetzestext kommt und wie die Räte 
darüber befinden. Gerade mit Blick auf 
eine mögliche Steuersatzerhöhung auf-
grund von BEPS 2.0 stellt die Tonnage-
steuer als international breit akzeptiertes 
und zukunftsträchtiges Instrument für 
die Standortförderung eine interessante 
Option dar, welches durch die Schweiz 
unbedingt genutzt werden sollte. 

11  Bericht über die Schifffahrtspolitik der Schweiz vom 14. Oktober 2009, Bericht Schifffahrtspolitik, BBl 
2009 7683 ff., S. 7693.
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13  ZÜRCHER, S. 54.
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130-millionen-ld.1520469.
15  IHS Seaweb, Ultraflash, Stability in the Danish Operated Merchant Fleet 2020.
16  Swiss Shipowners Association, Weißbuch der Schweizer Hochseeschifffahrt, Vorschläge für Notmass-
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18  Erläuternder Bericht zum Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über die Tonnagesteuer auf 
Seeschiffen vom 24. Februar 2021, S. 3 (nachfolgend: «Erläuternder Bericht»).
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15 Art. 74 Abs. 1 Tonnagesteuergesetz.
16 Erläuternder Bericht, S. 25.
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